
Stadt Haldensleben 
 
 

1. Satzung 
 zur Änderung der Satzung der Stadt Haldensleben zur Umlage der 

Verbandsbeiträge des Unterhaltungsverbandes „Untere Ohre“ für das 
Haushaltsjahr 2018 (Umlagesatzung 2018) 

 
Auf Grund des § 56 des Wassergesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (WG LSA) vom 16. 
März 2011 (GVBI. LSA 2011,S. 492), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung zur 
Änderung wasserrechtlicher Vorschriften vom 17. Februar 2017 (GVBl. LSA S. 33) in 
Verbindung mit den §§ 5, 8, 11 und 45 Abs. 2 Nr. 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des 
Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBI. LSA S. 288), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des Kommunalverfassungsgesetzes und anderer 
kommunalrechtlicher Vorschriften vom 22. Juni 2018 (GVBl. LSA S. 166) und der §§ 1 und 2 
des Kommunalabgabengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KAG LSA) vom 13. 
Dezember 1996 (GVBl. LSA 1996, S. 405), zuletzt geändert durch das „Zweite Gesetz zur 
Änderung des Kommunalabgabengesetzes vom 17. Juni 2016 (GVBl. LSA S. 202), alle in 
der jeweils geltenden Fassung, hat der Stadtrat der Stadt Haldensleben in seiner öffentlichen 
Sitzung am 12.09.2019 die 1. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Haldensleben 
zur Umlage der Verbandsbeiträge des Unterhaltungsverbandes „Untere Ohre“ für das 
Haushaltsjahr 2018 beschlossen: 
 

 
Artikel I 

 
Der § 1 Abs. 5 wird wie folgt geändert: 

 
Die Stadt Haldensleben hat zum Zweck der Umlage der Gewässerunterhaltungsbeiträge auf 
die Umlagepflichtigen gemäß § 56 WG LSA eine Zweckvereinbarung mit dem 
Abwasserverband Haldensleben „Untere Ohre“ (AVH) abgeschlossen (rechtskräftig zum 
01.01.2014). Der AVH übernimmt im Wege der Besorgung die Umlage des 
Gewässerunterhaltungsbeitrags auf die Umlagepflichtigen gemäß § 56 WG LSA. Dazu 
gehören die Erstellung von Umlagebescheiden, die Entgegennahme bzw. Einziehung und 
Verbuchung der Unterhaltungsbeiträge sowie das Mahnwesen. 

 
 

Artikel II 
Inkrafttreten 

 
Die 1. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Haldensleben zur Umlage der 
Verbandsbeiträge des Unterhaltungsverbandes „Untere Ohre“ für die Unterhaltung 
öffentlicher Gewässer I. und II. Ordnung für das Haushaltsjahr 2018 (Umlagesatzung 2018) 
tritt rückwirkend zum 01.01.2018 in Kraft. 

 
 
Haldensleben, den  
 
i.V. 
 
 
 
Wendler 
Stellvertr. Bürgermeisterin 



Bekanntmachungsanordnung 
 
Die 1. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Haldensleben zur Umlage der 
Verbandsbeiträge des Unterhaltungsverbandes „Untere Ohre“ für das Haushaltsjahr 2018 
(Umlagesatzung 2018) wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) gemäß § 8 
Abs. 3 KVG LSA gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,  
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet 
oder 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
 
Haldensleben, den  
 
i.V. 
 
 
 
Wendler  
Stellvertr. Bürgermeisterin 
 


